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(54) Wandplatte für eine Trockenanlage und Verfahren zum Herstellen der Wandplatte

(57) Die Erfindung betrifft eine Wandplatte, insbe-
sondere für eine Trockneranlage, mit einer ersten Ge-
häuseschale und einer zweiten Gehäuseschale, welche
aus Blech gefertigt sind, und einem Isolationsmaterial,
welches zur thermischen Isolation zwischen der ersten
Gehäuseschale und der zweiten Gehäuseschale ange-
ordnet ist. Bei der Erfindung sind zum Verbinden der bei-
den Gehäuseschalen Verbindungselemente vorgese-
hen, welche aus einem nicht-metallischen, isolierenden
Material gebildet sind. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Herstellen einer Wandplatte.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wandplatte, insbe-
sondere für eine Trockneranlage, mit einer ersten Ge-
häuseschale und einer zweiten Gehäuseschale, welche
aus Blech gefertigt sind, und einem Isoliermaterial, wel-
ches zur thermischen Isolation zwischen der ersten Ge-
häuseschale und der zweiten Gehäuseschale angeord-
net ist, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Trockner-
anlage mit wenigstens einer Wandseite, welche aus ei-
ner Vielzahl von Wandplatten aufgebaut ist, sowie einem
Verfahren zum Herstellen einer Wandplatte nach An-
spruch 14.
[0003] Derartige Wandplatten werden insbesondere
für Industrietrockner für Lackieranlagen verwendet, wel-
che in der Regel mit Temperaturen zwischen 90°C bis
240°C betrieben werden. Solche Industrietrockner kön-
nen kammerartig für eine Einzelbeschickung oder als ei-
ne Durchlaufanlage ausgebildet sein. Abhängig vom zu
trocknenden Werkstück, etwa Kraftfahrzeugkarosserie-
teile, können Industrietrockner eine Länge von einigen
Metern bis zu über 100 Meter erreichen. Zur Verringe-
rung von Abwärme werden die Wand-, Boden- und De-
ckenbereiche eines Industrietrockners häufig durch iso-
lierte Wandplatten gebildet.
[0004] Eine Wandplatte für einen derartigen Industrie-
trockner ist etwa aus der DE 199 07 695 C1 bekannt. Die
Wandplatte ist dabei aus zwei metallischen Gehäuse-
schalen aus Blech gebildet, zwischen denen ein Isolati-
onsmaterial angeordnet wird. Die beiden Gehäusescha-
len sind über Blechstreifen miteinander verschweißt, wo-
bei zur Isolation eine Aluminiumfolie zwischen den Blech-
gehäuseschalen angeordnet ist.
[0005] Ein Verfahren zur Herstellung einer Wandplatte
geht beispielsweise aus der DE 32 26 024 A1 hervor.
[0006] Aufgrund der Größe von Industrietrocknern
wird häufig eine große Anzahl von Wandplatten benötigt.
Diese müssen daher bei einer guten Wärmeisolation ef-
fizient herzustellen sein.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Wandplatte, eine Trockneranlage mit zumindest einer
Wandplatte und ein Verfahren zum Herstellen einer
Wandplatte anzugeben, welche eine effiziente Herstel-
lung ermöglichen und gleichwohl eine besonders gute
thermische Isolation gewährleisten.
[0008] Die Aufgabe wird durch eine Wandplatte mit
den Merkmalen des Anspruchs 1, eine Trockneranlage
mit den Merkmalen des Anspruchs 11 und ein Verfahren
zum Herstellen einer Wandplatte mit den Merkmalen des
Anspruchs 13 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen
der Erfindung sind in den jeweils abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[0009] Die erfindungsgemäße Wandplatte ist dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Gehäuseschalen von-
einander abstandet sind und über mindestens eine Ver-
bindungseinrichtung verbunden sind, welche mindes-
tens ein Verbindungselement aus einem nicht-metalli-

schen, isolierenden Material umfasst.
[0010] Ein Grundgedanke der Erfindung beruht darauf,
metallische Wärmebrücken zwischen den beiden Ge-
häuseschalen zu vermeiden oder zumindest erheblich
zu reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass Verbin-
dungselemente vorgesehen sind, welche aus einem iso-
lierenden Material gefertigt sind. Aufgrund der großen
Wandflächen bei Industrietrocknern ergibt eine Reduzie-
rung metallischer Wärmebrücken, wie sie selbst noch
Verbindungsbleche darstellen, eine ganz erhebliche En-
ergieeinsparung. Zudem werden an der Außenseite der
Wandplatte so lokale Temperaturmaxima, sogenannte
"hot spots" vermieden, welche eine Verletzungsgefahr
für Personen darstellen können. Es können weiterhin die
robusten und gut zu fertigenden Gehäuseschalen aus
Stahlblech verwendet werden.
[0011] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass die Verbindungselemente
Kunststoff, Keramik, Glas und/oder Holz umfassen. Es
können aber auch andere nicht-metallische Werkstoffe,
etwa Sinterwerkstoffe verwendet werden, welche eine
geringe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Metall, ins-
besondere Stahl, haben. Entsprechend der Temperatur-
belastung ist ein Material mit einer geeigneten Tempe-
raturstabilität zu wählen. Als temperaturbeständiger
Kunststoff kann etwa PTFE oder MAKROLON (eingetra-
gene Marke) eingesetzt werden. Die Verbindungsele-
mente können ausschließlich aus einem Material gebil-
det sein oder aus mehreren Materialien zusammenge-
setzt werden. Auch können Metallkomponenten vorge-
sehen sein, die ganz oder teilweise mit einem nicht-me-
tallischen Werkstoff versehen, insbesondere beschichtet
sind.
[0012] Für eine effiziente Fertigung der Wandplatte ist
es nach einer Ausführungsform der Erfindung vorteilhaft,
dass durch die Verbindungseinrichtung die beiden Ge-
häuseschalen kraft- und/oder formschlüssig miteinander
verbunden sind. Insbesondere können Spann- oder
Rastverbindungen zum Einsatz kommen, welche eine
Montage erleichtern. Insbesondere erlauben diese Ver-
bindungseinrichtungen die Kombination unterschiedli-
cher Materialien.
[0013] Eine besonders effiziente Verbindung wird ge-
mäß der Erfindung dadurch erreicht, dass die Verbin-
dungseinrichtung als Verbindungselemente einen Ab-
standshalter und eine Spannklammer umfassen, zwi-
schen denen Endabschnitte der beiden Gehäuseschalen
gehaltert sind. Der Abstandshalter stellt dabei den Min-
destabstand zwischen den beiden Endabschnitten si-
cher, während durch eine Spannklammer die En-
dabschnitte von der gegenüberliegenden Seite gegen
den Abstandshalter gedrückt werden. Es erfolgt hier-
durch eine besonders effektive kraftschlüssige Verbin-
dung. Der Abstandshalter und/oder die Spannklammer
können zur weiteren Vereinfachung der Montage an zu-
mindest einem der Gehäuseschalen etwa durch Ankle-
ben oder eine Steckverbindung befestigt sein. Des Wei-
teren können zur Erhöhung der Spannkraft die En-
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dabschnitte der Blechgehäuseteile so vorgeformt sein,
dass diesem Zusammenwirken mit den Verbindungse-
lementen eine zusätzliche Klemmkraft zur Erhöhung der
kraftschlüssigen Verbindung bewirken. Die Abstands-
halter und die Spannklammer können als Leisten, etwa
in einem Strang-Extrusionsverfahren, hergestellt wer-
den, welche dann abgelängt werden.
[0014] Weiter ist es nach einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung vorgesehen, dass das Installa-
tionsmaterial als ein plattenförmiges Isolationselement
gebildet ist, an welchem der Abstandshalter oder die
Spannklammer befestigt ist. Das Isolationsmaterial kann
vorzugsweise aus Mineral-, Stein-, Glaswolle oder einem
ähnlichen wärmebeständigemlsolationsmaterial herge-
stellt sein. Ein leicht elastisches oder plastisches Verhal-
ten einer daraus hergestellten Plattenform erleichtert
auch bei der Anordnung des Abstandshalters oder der
Spannklammer die Montage, da gewisse Toleranzen oh-
ne Weiteres ausgeglichen werden können.
[0015] Alternativ kann nach der Erfindung vorgesehen
sein, dass der Abstandshalter oder die Spannklammer
an der Gehäuseschale befestigt ist. Dies ist insbesonde-
re dann von Vorteil, wenn eine Vielzahl von Verbindungs-
einrichtungen vorgesehen werden.
[0016] Besonders bevorzugt ist es nach einer weiteren
Ausgestaltung der Erfindung, dass die Gehäuseschale
eine Blechplatte aufweist, welche zum Bilden eines Ver-
bindungsbereiches abgekantet ist, wobei ein nach innen
und/oder nach außen weisender Endabschnitt gebildet
ist. Die Blechplatte kann so in effizienter Weise auf Blech-
zuschnitt- oder Umformvorrichtungen hergestellt wer-
den. Beim Abkanten der Endabschnitte können auch be-
stimmte federnde Vorspannungen mitausgebildet wer-
den. Der Begriff des Abkantens umfasst im Sinne der
Erfindung jede spanlose Herstellung, auch ein Profilieren
in einem Walzverfahren.
[0017] Grundsätzlich kann sich eine Verbindungsein-
richtung leistenförmig entlang einer gesamten Längssei-
te der Wandplatte erstrecken. Eine ausreichend stabile
Wandplatte wird in wirtschaftlicher Weise dadurch er-
reicht, dass eine Vielzahl von Verbindungseinrichtungen
beabstandet zueinander entlang einer Längsseite ange-
ordnet sind. Besonders bevorzugt sind die Verbindungs-
einrichtungen entlang von zwei gegenüberliegenden
Längsseiten angeordnet. Die Längsseiten können dabei
insbesondere die Seiten darstellen, an welchen angren-
zende Wandplatten zum Bilden einer Wandseite anein-
ander anstoßen.
[0018] Eine besonders effiziente Ausführungsform er-
gibt sich nach der Erfindung dadurch, dass eine Längs-
seite mit einem Nutprofil und die gegenüberliegende
Längsseite mit einem korrespondierenden Federprofil
zum Bilden einer Nut-Feder-Verbindung versehen sind.
Hierzu können die entsprechenden Endabschnitte der
beiden Gehäuseblechteile mehrfach treppen- oder stu-
fenförmig abgekantet sein, sodass die Endabschnitte je-
weils Flanken des Nutprofiles oder des Federprofiles bil-
den. Mit diesem Nut-Feder-Profil können nebeneinander

angrenzende Wandplatten ineinander gesteckt werden,
sodass sich eine gute form- und gegebenenfalls kraft-
schlüssige Verbindung ergibt.
[0019] Der Aufbau einer erfindungsgemäßen Wand-
platte wird bevorzugt noch dadurch verbessert, dass an
zumindest einer Stirnseite ein Abschlusselement aus
Blech angeordnet ist, welches an zumindest einer Ge-
häuseschale unter Verwendung mindestens eines nicht-
metallischen Verbindungselementes befestigt ist. Vor-
zugsweise ist ein plattenförmiges Abschlusselement so-
wohl an einer oberen und an einer unteren Stirnseite der
Wandplatte angeordnet. Besonders bevorzugt ist das
Abschlusselement an der Gehäuseschale durch Schwei-
ßen oder eine herkömmliche Schraubverbindung befes-
tigt, welche eine Innenseite innerhalb einer Trockneran-
lage bildet. Das Abschlusselement kann auch durch eine
Abkantung Bestandteil einer inneren Platte sein. Hinge-
gen wird bei der Verbindung zu der Gehäuseschale, wel-
che eine Außenseite bildet, unter Vermeidung einer me-
tallischen Wärmebrücke abermals wenigstens ein nicht-
metallisches Verbindungselement eingesetzt. Das Ab-
schlusselement kann auch aus Metall und einem Kunst-
stoffwinkel zusammengesetzt werden. Somit kann auch
bei den stirnseitigen Abschlusselementen ein direkter
metallischer Kontakt zwischen den beiden Gehäuse-
schalen aus Blech vermieden werden.
[0020] Eine Trockneranlage nach der Erfindung ist da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Wandplatte
in der zuvor beschriebenen Weise ausgebildet ist. Es
kann so eine Trockneranlage effizient und kostengünstig
hergestellt werden, wobei gleichzeitig eine hohe Ener-
gieeffizienz durch Vermeidung metallischer Wärmebrü-
cken erreicht wird.
[0021] Eine bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Trockneranlage besteht darin, dass die
Wandplatte an einem Grundgerüst mit einer Schraubver-
bindung befestigt ist, welche nicht-metallische isolieren-
de Verbindungselemente umfasst. Insbesondere kön-
nen Schraubverbindungselemente, wie Schrauben oder
Muttern sowie Beilagscheiben, verwendet werden, wel-
che einen direkten metallischen Kontakt und damit eine
metallische Wärmebrücke zwischen der Innenseite und
der Außenseite vermeiden.
[0022] Grundsätzlich kann die vorgeschriebene
Wandplatte nach der Erfindung nach jeder geeigneten
Herstellungsweise gefertigt werden. Ein erfindungsge-
mäßes Verfahren zum Herstellen der Wandplatte ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine erste Gehäuseschale
und eine zweite Gehäuseschale aus Blech gefertigt wer-
den, dass ein Installationsmaterial zur thermischen Iso-
lation zwischen der ersten Gehäuseschale und der zwei-
ten Gehäuseschale angeordnet wird, wobei die beiden
Gehäuseschalen zueinander beabstandet sind, und
dass die beiden Gehäuseschalen miteinander über Ver-
bindungseinrichtungen verbunden werden, welche min-
destens ein Verbindungselement aus einem nicht-metal-
lischen isolierenden Material aufweisen. Bei der Herstel-
lung können insbesondere kraftschlüssige Verbindungs-
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einrichtungen mit Abstandshaltern und Spannklammern
aus einem nicht-metallischen Material zum Einsatz kom-
men.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen weiter beschrieben,
welche schematisch in den Zeichnungen dargestellt
sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Wandplatte von vorne;

Fig. 2: eine perspektivische Ansicht der Wandplatte
von Fig. 1 von hinten;

Fig. 3: eine vergrößerte Teilquerschnittsdarstellung
durch das Federprofil der Wandplatte von Fig.
1;

Fig. 4: eine vergrößerte Detailquerschnittsansicht
durch das Nutprofil der Wandplatte von Fig. 1;

Fig. 5: eine Draufsicht auf die Wandplatte von oben;

Fig. 6: eine vergrößerte Detailquerschnittsansicht auf
Fig. 5, und

Fig. 7: eine Querschnittsansicht zu einer alternativen
Verbindung.

[0024] Gemäß den Figuren 1 und 2 ist eine paneelar-
tige Wandplatte 10 gemäß der Erfindung durch eine erste
Gehäuseschale 11 und eine zweite Gehäuseschale 12
aus Blech gebildet. Beim Aufbau einer Trockneranlage
bildet dabei die großflächige Seite der ersten Gehäuse-
schale 11 eine Innenseite 25, welche zum Innenraum
der Trockneranlage gerichtet ist und die zweite Gehäu-
seschale 12 bildet die nach außen gerichtete Außenseite
26. Beide Gehäuseschalen 11, 12 können gleich, zumin-
dest mit gleicher Kontur, ausgebildet sein. An ihrer obe-
ren ersten Stirnseite 23 und an ihrer unteren Seitenstirn-
seite 24 ist jeweils ein leistenförmiges Abschlusselement
70 aus Blech vorgesehen. In dem Abschlusselement 70
sind Durchbrüche 72 ausgestanzt, welche durch Verbin-
dungsstege 74 voneinander getrennt sind. Dies reduziert
ebenfalls eine Wärmeleitung. Zur Befestigung des obe-
ren Abschlusselementes 70 sind an der zweiten Gehäu-
seschale zusätzlich Bohrungen 76 für Befestigungsele-
mente vorgesehen.
[0025] Zwischen den beiden Gehäuseschalen 11, 12
ist ein Isolationsmaterial 20, insbesondere aus einer Mi-
neral- oder Glaswolle, angeordnet, welches im Wesent-
lichen den gesamten Raum zwischen den beiden Ge-
häuseschalen 11, 12 einnimmt.
[0026] An einer ersten Längsseite 17 der Wandplatte
10 ist ein Federprofil 27 ausgebildet, während an der
gegenüberliegenden zweiten Längsseite 18 ein Nutprofil
28 vorgesehen ist. An der ersten Längsseite 17 entlang
des Federprofiles 27 sind mehrere erste Verbindungs-

einrichtungen 30 angeordnet. Auf der gegenüberliegen-
den zweiten Längsseite 18 sind in ähnlicher Weise zweite
Verbindungseinrichtungen 50 ausgebildet. Die beiden
Verbindungseinrichtungen 30, 50 bilden gemeinsam ei-
ne feste Verbindung zwischen der ersten Gehäusescha-
le 11 und der zweiten Gehäuseschale 12, ohne dass eine
metallische Wärmebrücke zwischen den beiden Gehäu-
seschalen 11, 12 aus Blech vorgegeben ist.
[0027] Gemäß Fig. 3 wird das Federprofil 27 mit einem
ersten Verbindungsbereich 13 der Wandplatte 10 darge-
stellt. Zum Bilden des ersten Verbindungsbereiches 13
sind die beiden Gehäuseschalen 11, 12 zweifach abge-
kantet, wobei ein nach innen versetzter und parallel zu
der Innenseite 25 und der Außenseite 26 verlaufender
erster Endabschnitt 15 gebildet ist. Gegenüber der ersten
Schulterfläche 8 der beiden Gehäuseschalen 11, 12
kann der erste Endabschnitt 15 mit einem spitzen Winkel
abgekantet sein, so dass sich bei der dargestellten ersten
Verbindungseinrichtung 30 eine zusätzliche Vorspann-
kraft durch die im unverformten Zustand nach außen ra-
genden Endabschnitte 15 der beiden Gehäuseschalen
11, 12 ergibt.
[0028] Die Verbindungseinrichtung 30 umfasst einen
ersten Abstandshalter 32, welcher aus einer nicht-me-
tallischen Grundplatte 33 gebildet ist, an welcher ein
nicht-metallischer Innenbügel 34 befestigt ist. Zur Anlage
an den beiden Eckbereichen am ersten Endabschnitt 15
der beiden Gehäuseschalen 11, 12 sind an dem ersten
Abstandshalter 32 zu beiden Seiten ein Isolator 35 aus
einem geeigneten Isolationsmaterial befestigt, durch
welchen der Wärmeübergang zwischen dem ersten Ab-
standshalter 32 und den beiden Gehäuseschalen 11, 12
aus Blech zusätzlich verringert ist. Zum Bilden einer kraft-
schlüssigen Verbindung überdeckt die beiden ersten En-
dabschnitte 15 eine bügelförmige erste Spannklammer
36. Diese umfasst eine Basis 37, an deren beiden Seiten
sich zwei quergerichtete Flügel 38 weg erstrecken. Die
Basis 37 und die beiden Flügel 38 sind einstückig aus
Kunststoff gebogen, wobei die beiden Flügel 38 zum Bil-
den einer Vorspannung um 5 bis 10° nach innen gerichtet
sein können. Entlang der Innenseite der kanalartigen
Spannklammer 36 ist eine Isolator-Innenschicht 39 an-
gebracht, welche aus einem geeigneten Isolationsmate-
rial gebildet ist. Durch die Isolator-Innenschicht 39 wird
der unmittelbare Wärmeübergang zwischen den Flügeln
38 oder der Basis 37 der ersten Spannklammer 36 mit
den ersten Endabschnitten 15 zusätzlich verringert.
[0029] Aufgrund der nach innen wirkenden Spannkraft
der Flügel 38 werden die jeweils nach außen gerichteten
ersten Endabschnitte 15 in die in Fig. 3 dargestellte pa-
rallel Anordnung gezwungen, wobei die ersten En-
dabschnitte 15 kraftschlüssig gegen den kanalartigen In-
nenbügel 34 des inneren ersten Abstandshalters 32 ge-
drückt werden.
[0030] Der so umschlossene Innenraum zwischen den
nach außen gerichteten Endabschnitten 15 und den
Spannklammern 36 kann durch eine zusätzliche Isolati-
onsfüllung 21 ausgefüllt werden, wodurch sich die Isola-
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tionswirkung auch im Bereich des Federprofiles 27 er-
höht.
[0031] In ähnlicher Weise ist die zweite Verbindungs-
einrichtung 50 am Nutprofil 28 auf der gegenüberliegen-
den Längsseite der Wandplatte 10 ausgebildet, wie in
Fig. 4 dargestellt ist. Zum Bilden des Nutprofiles 28 sind
die Endseiten der beiden Gehäuseschalen 11, 12 zwei-
fach nach innen abgekantet, wobei jeweils eine zweite
Schulterfläche 9 und ein nach innen gerichteter zweiter
Endabschnitt 16 gebildet sind. Zum Ausüben einer zu-
sätzlichen Vorspannung kann zwischen dem zweiten En-
dabschnitt 16 und der zweiten Schulterfläche 9 eine spit-
zer Winkel angeformt sein, so dass der zweite En-
dabschnitt 16 um einen Winkel von 5 bis 10° gegen die
jeweilige Gehäuseschale 11, 12 gerichtet ist.
[0032] Zum Bilden der zweiten Verbindungseinrich-
tung 50 ist ein bügelförmiger zweiter Abstandshalter 52
aus Kunststoff vorgesehen, an dessen Innen- und Au-
ßenseite eine Isolatorbeschichtung 53 beziehungsweise
54 vorgesehen sind. Weiterhin ist eine umgebende zwei-
te Spannklammer 56 angeordnet, an deren Flügeln 60
zur Verringerung eines Wärmeüberganges zu den En-
dabschnitten 16 eine Isolatorschicht 61 angeordnet ist.
[0033] In entsprechender Weise wie bei der ersten
Verbindungseinrichtung 30 werden auch bei der zweiten
Verbindungseinrichtung 50 die beiden nach innen ge-
richteten zweiten Endabschnitte 16 kraftschlüssig durch
entsprechende Federvorspannkräfte zwischen dem
zweiten Abstandshalter 52 und der zweiten Spannklam-
mer 56 kraftschlüssig eingespannt und gehalten. In den
kanalartigen Randräumen 19 kann eine zusätzliche Iso-
lationsfüllung 21 vorgesehen werden, um die thermische
Isolation weiter zu erhöhen.
[0034] Das Nutprofil 28 mit der zweiten Verbindungs-
einrichtung 50 ist mit seinen Dimensionierungen pas-
send zu dem Federprofil 27 und der ersten Verbindungs-
einrichtung 30 ausgebildet, so dass diese eine form-
schlüssige Nut-Feder-Verbindung beim Zusammenste-
cken aneinander angrenzender Wandplatten 10 bilden
können.
[0035] In Fig. 5 ist die Anordnung eines Abschlusse-
lementes 70 an der oberen Stirnseite 23 einer Wandplat-
te 10 verdeutlicht. Das blechplattenförmige Abschlusse-
lement 70 weist eine Reihe von Durchbrüchen 72 oder
Ausstanzungen auf, welche über schmale Verbindungs-
stege 74 voneinander getrennt sind. An der ersten Ge-
häuseschale 11 mit der im Betrieb heißen Innenseite 25
ist das Abschlusselement 70 vorzugsweise ange-
schweißt. Zur Vermeidung einer metallischen Wärme-
brücke von der heißen Innenseite 25 zur kalten Außen-
seite 26 an der zweiten Gehäuseschale 12 wird jedoch
eine andere Verbindung des Abschlusselementes 70 zur
zweiten Gehäuseschale 12 gewählt, wie näher in Fig. 6
dargestellt ist.
[0036] Ein Seitenbereich des Abschlusselementes 70
wird unter Zwischenschaltung einer Isolationszwischen-
schicht 78 von einem Bereich der zweiten Gehäusescha-
le 12 überdeckt. Durch die Gehäuseschale 12 und das

Abschlusselement 70 ist eine Bohrung 76 eingebracht,
durch welche eine Verbindungshülse 80 hindurchragt.
Die Verbindungshülse 80 kann aus einem isolierenden
Kunststoffmaterial gebildet sein. Im Bereich der Bohrung
76 an der zweiten Gehäuseschale 12 kann eine Einsen-
kung vorgesehen sein, welche einen radialen Bund an
der Verbindungshülse 80 aufnimmt. Die Verbindungs-
hülse 80 durchragt die Wand des zweiten Gehäuseele-
mentes 12, die Isolationszwischenschicht 78 und die
Wand des Abschlusselementes 70, wobei die Verbin-
dungshülse 80 bis in das Isolationsmaterial 20 im Inneren
der Wandplatte 10 reicht. Die Verbindungshülse 80 kann
selbst als ein Verbindungselement mit einem Gewinde
oder Befestigungselementen versehen sein, oder ähn-
lich einem Befestigungsdübel eine innere Befestigungs-
schraube aufnehmen. Auf diese Weise wird auch ein me-
tallischer Kontakt zwischen dem Abschlusselement 70
und der kühlen Außenseite 26 der zweiten Gehäuse-
schale 12 vermieden.
[0037] Gemäß Fig. 7 ist eine Verbindungsvariante zur
Verbindung der zweiten Gehäuseschale 12 mit dem
stirnseitigen Abschlusselement 70 dargestellt. Hierzu
kann ein L-förmiger Kunststoffwinkel 82 eingesetzt wer-
den, welcher jeweils an der zum Isolationsmaterial 20
gerichteten Innenseite der zweiten Gehäuseschale 12
und des Abschlusselementes 70 befestigt ist. Die Befes-
tigung kann durch Kunststoffnieten oder Kunststoff-
schrauben oder eine sonstige Befestigungsart aus nicht-
metallischem Material erfolgen.
[0038] Weiterhin kann in dem Kontaktbereich zwi-
schen dem Kunststoffwinkel 82 und der zweiten Gehäu-
seschale 12 beziehungsweise des Abschlusselementes
70 ein hitzebeständiges Dichtungsband 84 angeordnet
sein, um eine weitere thermische Isolation und auch eine
thermische Schädigung des Kunststoffmateriales des
Kunststoffwinkels 82 zu vermeiden. Die Elemente 30 und
50 können aus einzelnen Kombinationen von Metall und
wärmebeständigem Kunststoff zusammengesetzt sein.

Patentansprüche

1. Wandplatte, insbesondere für eine Trockneranlage,
mit

- einer ersten Gehäuseschale (11) und einer
zweiten Gehäuseschale (12), welche aus Blech
gefertigt sind, und
- einem Isolationsmaterial (20), welches zur
thermischen Isolation zwischen der ersten Ge-
häuseschale (11) und der zweiten Gehäuse-
schale (12) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Gehäuseschalen (11, 12) von-
einander beabstandet sind und über mindes-
tens eine Verbindungseinrichtung (30, 50) ver-
bunden sind, welche mindestens ein Verbin-
dungselement mit einem nicht-metallischen,
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isolierenden Material umfasst.

2. Wandplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungselemente Kunststoff, Kera-
mik, Glas und/oder Holz umfassen.

3. Wandplatte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Verbindungseinrichtung (30, 50) die
beiden Gehäuseschalen (11, 12) kraft- und/oder
formschlüssig miteinander verbunden sind.

4. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungseinrichtungen (30, 50) als Ver-
bindungselemente einen Abstandshalter (32, 52)
und eine Spannklammer (36, 56) umfassen, zwi-
schen denen Endabschnitte (15, 16) der beiden Ge-
häuseschalen (11, 12) gehaltert sind.

5. Wandplatte nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Isolationsmaterial (20) als ein plattenför-
miges Isolationselement (11) gebildet ist, an wel-
chem der Abstandshalter (32, 52) oder die Spann-
klammer (36, 56) befestigt ist.

6. Wandplatte nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstandhalter (32, 52) oder die Spann-
klammer (36, 56) an der Gehäuseschale (11, 12)
befestigt ist.

7. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gehäuseschale (11, 12) eine Blechplatte
aufweist, welche zum Bilden eines Verbindungsbe-
reiches (13, 14) abgekantet ist, wobei ein nach innen
und/oder ein nach außen weisender Endabschnitt
(15, 16) gebildet ist.

8. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Vielzahl von Verbindungseinrichtungen
(30, 50) beabstandet zueinander entlang einer
Längsseite (17, 18) angeordnet sind.

9. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungseinrichtungen (30, 50) entlang
von zwei gegenüberliegenden Längsseiten (17, 18)
angeordnet sind.

10. Wandplatte nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Längsseite (18) mit einem Nutprofil (28)
und die gegenüberliegende Längsseite (17) mit ei-

nem korrespondierenden Federprofil (27) zum Bil-
den einer Nut-Feder-Verbindung versehen sind.

11. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass an zumindest einer Stirnseite ein Abschlusse-
lement (70) aus Blech angeordnet ist, welches an
zumindest einer Gehäuseschale (11, 12) unter Ver-
wendung mindestens eines nicht-metallischen Ver-
bindungselementes befestigt ist.

12. Trockneranlage mit wenigstens einer Wandseite,
welche aus einer Vielzahl von Wandplatten (10) auf-
gebaut ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Wandplatte (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 11 ausgebildet ist.

13. Trockneranlage nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandplatte (10) an einem Grundgerüst mit
einer Schraubverbindung befestigt ist, welche nicht-
metallische isolierende Verbindungselemente um-
fasst.

14. Verfahren zum Herstellen einer Wandplatte (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Gehäuseschale (11) und eine zweite
Gehäuseschale (12) aus Blech gefertigt werden,
dass ein Isolationsmaterial (20) zur thermischen Iso-
lation zwischen der ersten Gehäuseschale (11) und
der zweiten Gehäuseschale (12) angeordnet wird,
wobei die beiden Gehäuseschalen (11, 12) zuein-
ander beabstandet sind, und
dass die beiden Gehäuseschalen (11, 12) miteinan-
der über Verbindungseinrichtungen (30, 50) verbun-
den werden, welche mindestens ein Verbindungse-
lement aus einem nicht-metallischen isolierenden
Material aufweisen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Wandplatte, insbesondere für eine Trockneranla-
ge, mit

- einer ersten Gehäuseschale (11) und einer
zweiten Gehäuseschale (12), welche aus Blech
gefertigt sind, und
- einem Isolationsmaterial (20), welches zur
thermischen Isolation zwischen der ersten Ge-
häuseschale (11) und der zweiten Gehäuse-
schale (12) angeordnet ist,
- wobei die beiden Gehäuseschalen (11, 12)
voneinander beabstandet sind und über min-
destens eine Verbindungseinrichtung (30, 50)
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verbunden sind, welche mindestens ein Verbin-
dungselement mit einem nicht-metallischen,
isolierenden Material umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
- dass zum kraftschlüssigen Verbinden der bei-
den Gehäuseschalen (11, 12) die Verbindungs-
einrichtung (30, 50) als Verbindungselemente
einen Abstandshalter (32, 52) und eine Spann-
klammer (36, 56) umfasst, zwischen denen En-
dabschnitte (15, 16) der beiden gegenüberlie-
genden Gehäuseschalen (11, 12) angeordnet
und gehaltert sind, und
- dass die Endabschnitte (15, 16) durch die
Spannklammer (36, 56) gegen den Abstands-
halter (32, 52) gedrückt sind, wobei die kraft-
schlüssige Verbindung gebildet ist.

2. Wandplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungselemente Kunststoff, Kera-
mik, Glas und/oder Holz umfassen.

3. Wandplatte nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Verbindungseinrichtung (30, 50) die
beiden Gehäuseschalen (11, 12) kraft- und form-
schlüssig miteinander verbunden sind.

4. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Isolationsmaterial (20) als ein plattenför-
miges Isolationselement (11) gebildet ist, an wel-
chem der Abstandshalter (32, 52) oder die Spann-
klammer (36, 56) befestigt ist.

5. Wandplatte nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstandhalter (32, 52) oder die Spann-
klammer (36, 56) an der Gehäuseschale (11, 12)
befestigt ist.

6. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gehäuseschale (11, 12) eine Blechplatte
aufweist, welche zum Bilden eines Verbindungsbe-
reiches (13, 14) abgekantet ist, wobei ein nach innen
und/oder ein nach außen weisender Endabschnitt
(15, 16) gebildet ist.

7. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Vielzahl von Verbindungseinrichtungen
(30, 50) beabstandet zueinander entlang einer
Längsseite (17, 18) angeordnet sind.

8. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungseinrichtungen (30, 50) entlang

von zwei gegenüberliegenden Längsseiten (17, 18)
angeordnet sind.

9. Wandplatte nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Längsseite (18) mit einem Nutprofil (28)
und die gegenüberliegende Längsseite (17) mit ei-
nem korrespondierenden Federprofil (27) zum Bil-
den einer Nut-Feder-Verbindung versehen sind.

10. Wandplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass an zumindest einer Stirnseite ein Abschlusse-
lement (70) aus Blech angeordnet ist, welches an
zumindest einer Gehäuseschale (11, 12) unter Ver-
wendung mindestens eines nicht-metallischen Ver-
bindungselementes befestigt ist.

11. Trockneranlage mit wenigstens einer Wandsei-
te, welche aus einer Vielzahl von Wandplatten (10)
aufgebaut ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Wandplatte (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 10 ausgebildet ist.

12. Trockneranlage nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wandplatte (10) an einem Grundgerüst mit
einer Schraubverbindung befestigt ist, welche nicht-
metallische isolierende Verbindungselemente um-
fasst.

13. Verfahren zum Herstellen einer Wandplatte (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei eine erste Gehäuseschale (11) und eine zwei-
te Gehäuseschale (12) aus Blech gefertigt werden,
wobei ein Isolationsmaterial (20) zur thermischen
Isolation zwischen der ersten Gehäuseschale (11)
und der zweiten Gehäuseschale (12) angeordnet
wird, wobei die beiden Gehäuseschalen (11, 12) zu-
einander beabstandet sind, und
wobei die beiden Gehäuseschalen (11, 12) mitein-
ander über Verbindungseinrichtungen (30, 50) ver-
bunden werden, welche mindestens ein Verbin-
dungselement mit einem nicht-metallischen isolie-
renden Material aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,

- dass zum kraftschlüssigen Verbinden der bei-
den Gehäuseschalen (11, 12) die Verbindungs-
einrichtungen (30, 50) als Verbindungselemen-
te einen Abstandshalter (32, 52) und eine
Spannklammer (36, 56) umfassen, zwischen
denen Endabschnitte (15, 16) der beiden ge-
genüberliegenden Gehäuseschalen (11, 12)
angeordnet und gehaltert werden, und
- dass die Endabschnitte (15, 16) durch die
Spannklammer (36, 56) gegen den Abstands-
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halter (32, 52) gedrückt werden, wobei die kraft-
schlüssige Verbindung gebildet wird.
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